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Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/62/L.48)] 

  62/272. Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
des Terrorismus 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des 
Terrorismus, die Bestandteil der Resolution 60/288 der Generalversammlung vom 8. Sep-
tember 2006 ist, in deren Ziffer 3 b) die Generalversammlung beschloss, in zwei Jahren die 
Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie zu prüfen und ihre Aktualisierung zur Berück-
sichtigung von Veränderungen zu erwägen, 

 unter Hinweis auf die entscheidende Rolle der Generalversammlung bei der Weiter-
verfolgung der Umsetzung und der Aktualisierung der Strategie, 

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer unverbrüchlichen Entschlossenheit, die internationa-
le Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Arten 
und Erscheinungsformen zu stärken, 

 anerkennend, dass die internationale Zusammenarbeit und alle von den Mitgliedstaa-
ten ergriffenen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus mit ihren Ver-
pflichtungen nach dem Völkerrecht, namentlich der Charta der Vereinten Nationen und den 
einschlägigen internationalen Übereinkommen und Protokollen, insbesondere den Men-
schenrechten, dem Flüchtlingsrecht und dem humanitären Völkerrecht, voll im Einklang 
stehen müssen, 

 in der Überzeugung, dass die Generalversammlung mit ihrer universalen Mitglied-
schaft das zuständige Organ zur Behandlung des Problems des internationalen Terrorismus 
ist, 

 eingedenk dessen, dass es gilt, die Rolle der Vereinten Nationen und der Sonderorga-
nisationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats bei der Umsetzung der Strategie zu stärken, 

 betonend, dass der Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung seine Tätigkeiten im Rahmen 
seines Mandats ausübt und sich dabei an den Leitlinien orientiert, die ihm die Mitgliedstaa-
ten regelmäßig über die Generalversammlung vorgeben, 

 in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, den Arbeitsstab innerhalb des Sekretariats zu in-
stitutionalisieren, 
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 1. verurteilt erneut nachdrücklich den Terrorismus in allen seinen Arten und Er-
scheinungsformen, gleichviel von wem, wo und zu welchem Zweck er begangen wird, da er 
eine der schwersten Bedrohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit dar-
stellt; 

 2. bekräftigt die Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des 
Terrorismus und ihre vier Säulen als ein fortlaufendes Unterfangen und fordert die Mit-
gliedstaaten, die Vereinten Nationen und andere zuständige internationale, regionale und 
subregionale Organisationen auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um die Strate-
gie auf integrierte Weise und in allen ihren Aspekten umzusetzen; 

 3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel „Weltweite 
Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus: Aktivitäten des Systems 
der Vereinten Nationen zur Umsetzung der Strategie“1; 

 4. nimmt außerdem Kenntnis von den von den Mitgliedstaaten und zuständigen in-
ternationalen, regionalen und subregionalen Organisationen im Rahmen der Strategie be-
schlossenen Maßnahmen, die bei der ersten zweijährlichen Überprüfung der Strategie am 
4. und 5. September 2008 vorgestellt wurden und die allesamt die Zusammenarbeit zur Be-
kämpfung des Terrorismus stärken, insbesondere durch den Austausch bewährter Vorge-
hensweisen; 

 5. bekräftigt, dass in erster Linie die Mitgliedstaaten für die Umsetzung der Strate-
gie verantwortlich sind, ist sich jedoch ferner dessen bewusst, dass die wichtige Rolle ge-
stärkt werden muss, die die Vereinten Nationen, gegebenenfalls in Abstimmung mit anderen 
internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen, im Hinblick darauf spielen, 
die Kohärenz bei der Umsetzung der Strategie auf nationaler, regionaler und globaler Ebene 
zu fördern und Hilfe zu leisten, insbesondere auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus; 

 6. ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen und die Zivilgesellschaft, sich ge-
gebenenfalls damit zu befassen, wie die Anstrengungen zur Umsetzung der Strategie ver-
stärkt werden können, namentlich durch das Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten und 
dem System der Vereinten Nationen; 

 7. fordert die Institutionen der Vereinten Nationen, die an der Unterstützung von 
Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung mitwirken, auf, die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus auch weiterhin 
zu erleichtern; 

 8. fordert die Staaten, die noch nicht Vertragsparteien der bestehenden internatio-
nalen Übereinkommen und Protokolle gegen den Terrorismus geworden sind, auf, dies bald 
zu erwägen, fordert alle Staaten auf, sich nach besten Kräften um den Abschluss eines um-
fassenden Übereinkommens über den internationalen Terrorismus zu bemühen, und erinnert 
die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtungen zur Durchführung der Resolutionen der Gene-
ralversammlung und des Sicherheitsrats betreffend den internationalen Terrorismus; 

 9. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von dem anhaltenden Beitrag der Institutionen 
der Vereinten Nationen und der Nebenorgane des Sicherheitsrats zu dem Arbeitsstab Terro-
rismusbekämpfung; 

 10. bekräftigt die Notwendigkeit, die internationale Zusammenarbeit zur Bekämp-
fung des Terrorismus zu verstärken, und erinnert in diesem Zusammenhang an die Rolle des 

                                                 
1 A/62/898. 
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Systems der Vereinten Nationen bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit und 
des Kapazitätsaufbaus als Bestandteil der Strategie; 

 11. fordert den Generalsekretär nachdrücklich auf, gemäß Resolution 60/288 die 
notwendigen Vorkehrungen zur Institutionalisierung des Arbeitsstabs zu treffen, um die Ge-
samtkoordinierung und -kohärenz der Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung sicherzustellen; 

 12. beschließt, mit dem Arbeitsstab regelmäßig Verbindung zu wahren, um mündli-
che Unterrichtungen und Berichte über seine laufende und künftige Arbeit zu erhalten, die 
Maßnahmen zur Umsetzung der Strategie, einschließlich der Tätigkeit des Arbeitsstabs, zu 
bewerten und Leitlinien vorzugeben; 

 13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzig-
sten Tagung einen Bericht über die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie samt etwai-
ger Anregungen zu ihrer künftigen Umsetzung durch das System der Vereinten Nationen 
sowie über die Fortschritte bei der Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 14. beschließt, den Punkt „Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämp-
fung des Terrorismus“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen, mit dem Ziel, in zwei Jahren den in Ziffer 13 angeforderten Bericht des General-
sekretärs sowie die Umsetzung der Strategie durch die Mitgliedstaaten zu prüfen und die 
Aktualisierung der Strategie zur Berücksichtigung von Veränderungen zu erwägen. 

120. Plenarsitzung 
5. September 2008 


